
Kirchliches Arbeitsgericht 

 
für die Diözesen Limburg, Mainz, Speyer und Trier 

in Mainz 
 

     Verkündet laut Protokoll am 21.04.2021 

 

Aktenzeichen: KAG Mainz M 15/20 Sp 

 

U R T E I L 
 

In der Rechtsstreitigkeit mit den Beteiligten 
 

1.  MAV Pfarrei  
 

          -Klägerin- 
 

2.  Katholische Kirchengemeinde, 
 

          -Beklagte- 
 

 
 
 
hat das Kirchliche Arbeitsgericht in Mainz 

auf die mündliche Verhandlung vom 18.03.2021 

durch den Richter S. als Vorsitzenden 

und die beisitzenden Richter S. 

und W. für Recht erkannt: 

 

 

 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Die Revision gegen dieses Urteil wird nicht zugelassen. 

3. Die Beklagte wird verpflichtet, die Klägerin von den Kosten im vor-

liegenden Verfahren für die Beiziehung eines Prozessbevollmäch-

tigten freizustellen. 
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Tatbestand 

 
Die Parteien streiten über die Rechtsfrage, ob die Beklagte verpflichtet ist, 

die Klägerin für die Beiziehung der Rechtsanwälte M. & P., F., in der Ange-

legenheit „Verhandlungen über den Abschluss einer Dienstvereinbarung 

zur Dienstplangestaltung, Arbeitszeit und Pausenregelung“ von den erfor-

derlichen Beratungskosten in Höhe von 250,00 € zzgl. Umsatzsteuer pro 

Stunde freizustellen. 

 
Klägerin des Verfahrens ist die aus drei Mitgliedern bestehende Mitarbeiter-

vertretung der Kirchengemeinde HG. in K.. Die Kirchengemeinde unterhält 

insgesamt vier Kindertagesstätten.  

 
Beide Parteien beabsichtigen, eine Dienstvereinbarung „Arbeitszeit“ abzu-

schließen. Zur Vorbereitung hat die Klägerin beschlossen, Herrn Rechtsan-

walt G., F., zur sachkundigen Beratung in der vorgenannten Thematik hin-

zuzuziehen. Diesem Ansinnen der Klägerin hat die Beklagte nicht zuge-

stimmt, weil die sofortige Beauftragung weit entfernter Rechtsanwälte nicht 

erforderlich sei, zumal zum damaligen Zeitpunkt ernsthafte und weit fortge-

schrittene Verhandlungen auf Bistumsebene mit den verbliebenen Mitglie-

dern der DIAG auf Abschluss einer einschlägigen Musterdienstvereinba-

rung geführt worden seien. Zu diesen Verhandlungen hat die DIAG als 

Rechtsberater einen Fachanwalt für Arbeitsrecht hinzugezogen, dessen 

Kosten das Bistum getragen hat. 

Im Laufe des vorliegenden Verfahrens haben das Bistum und die verblie-

benden Mitglieder der DIAG eine entsprechende Musterdienstvereinbarung 

abgeschlossen. 

 
Im vorliegenden Klageverfahren begehrt die Klägerin ihr Begehren weiter, 

weil sie nach ihrer Auffassung autonom und selbstständig sei und sie sich 

nicht auf eine für sie unverbindliche Musterdienstvereinbarung mit einem 

zudem noch lückenhaften Inhalt verweisen lassen müsse.  
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Die Klägerin beantragt,  

festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, sie für die Beiziehung 

der Rechtsanwälte M. & P. in der Angelegenheit „Verhandlungen 

über den Abschluss einer Dienstvereinbarung zur Dienstpangestal-

tung, Arbeitszeit und Pausenregelung“ von den erforderlichen Bera-

tungskosten in Höhe von 250,00 € zzgl. Umsatzsteuer pro Stunde 

freizustellen. 

 
Die Beklagte beantragt,  

die Klage abzuweisen. 

 
Sie hält die Beiziehung der fraglichen Anwälte für unverhältnismäßig und 

nicht erforderlich. Die DIAG könne der Klägerin zumindest vorerst ausrei-

chend Rechtsrat erteilen. Erweise sich dieser Weg für die Klägerin als nicht 

zielführend, könne sie dann immer noch anwaltliche Hilfe in Anspruch neh-

men. Auch seien die begehrten Kosten überhöht. 

 
Zur näheren Darstellung des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt 

der von den Parteien zur Gerichtsakte gereichten Schriftsätze sowie auf die 

zu den Sitzungsniederschriften getroffenen Feststellungen Bezug genom-

men.  

 
 
 

Entscheidungsgründe 

 
Die Klage ist zulässig, aber unbegründet.  

 
Das angerufene Gericht ist örtlich und sachlich i. S. v. § 2 KAGO zuständig. 

Die Parteien streiten um eine Verpflichtung zur Kostenübernahme gem.       

§ 17 Abs. 1 Satz 2, 2. Spiegelstrich MAVO. Streiten die Dienststellenpartner 

um einen solchen Anspruch, dann kann die MAV das kirchliche Arbeitsge-

richt gem. § 2 Abs. 2 KAGO anrufen.  

 
In der Sache ist die Klage unbegründet.  
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Nach § 17 Abs. 1 Satz 2, 2. Spiegelstrich MAVO trägt der Dienstgeber die 

durch die Tätigkeit der MAV entstehenden und für die Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben erforderlichen Kosten. Handelt es sich – wie vorliegend – um Kos-

ten für die Beiziehung sachkundiger Personen, so sind diese nur zu erstat-

ten, soweit diese zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben der MAV 

notwendig sind und der Dienstgeber der Kostenübernahme vorher zuge-

stimmt hat. Für den Unterfall der Beiziehung sachkundiger Personen enthält 

§ 17 Abs. 1 Satz 2 MAVO somit zwei Tatbestandsvoraussetzungen. Dem-

nach müssen die Kosten notwendig sein und der Dienstgeber muss der 

Kostenübernahme vorher zugestimmt haben. Unstreitig ist das zweite Tat-

bestandsmerkmal der vorherigen Zustimmung des Dienstgebers vorliegend 

nicht erfüllt; gerade das Gegenteil ist der Fall. Der kirchliche Gesetzgeber 

hat nach dem eindeutigen Gesetzeswortlaut festgelegt, dass erst nach po-

sitivem Bescheid des Dienstgebers die erstattungsfähige Beiziehung der 

sachkundigen Person zulässig ist. Gerade bei der Hinzuziehung von erheb-

lichen Kosten auslösenden Rechtsanwälten als Beratungsperson muss im 

Einzelfall genau geprüft werden, ob und wieweit mögliche Meinungsver-

schiedenheiten auch durch internen Sachverstand interessengerecht und 

beiden Seiten zumutbar beigelegt werden können. Daher hat der kirchliche 

Gesetzgeber festgelegt, dass die Zustimmung des Dienstgebers vorliegen 

muss, bevor sich die MAV in Kosten verursachender Weise an eine externe 

sachkundige Person wendet (Fuhrmann in: Thiel/Fuhrmann/Jüngst, Komm. 

zur MAVO, 8. Aufl., § 17, Rzn. 56 - 58). Für die vorherige Zustimmung des 

Dienstgebers als Tatbestandsmerkmal von § 17 Abs. 1 Satz 2, 2. Spiegel-

strich MAVO spricht auch der weitere Zusatz der Norm, dass die Zustim-

mung des Dienstgebers nicht missbräuchlich verweigert werden darf. Es 

kann vorliegend dahingestellt bleiben, welche eigenständige Bedeutung 

dem Tatbestandsmerkmal der nicht „missbräuchlichen“ Verweigerung bei-

gemessen werden kann. Jedenfalls spricht die Existenz dieses zusätzlichen 

Kriteriums für das Vorliegen eines formalisierten Zustimmungsverfahrens. 

Da die vorherige Zustimmung gesetzliches Tatbestandsmerkmal ist, kann 
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die MAV im Konfliktfall etwa das KAG anrufen, um sich die verweigerte, 

aber erforderliche Zustimmung durch das KAG ersetzen zu lassen 

(Joussen, Freiburger Komm. zur MAVO, § 17 Rz 32). In der Sache handelt 

es sich hierbei um die Ersetzung einer versagten Willenserklärung i. S. v.    

§ 54 KAGO. 

 
Da vorliegend der im Klageantrag zum Ausdruck gebrachte Streitgegen-

stand der Klägerin viel weitergehend vornehmlich die Frage der „Notwen-

digkeit“ gerichtlich geklärt haben will, war das Rechtsbegehren als ein 

„Aliud“ und nicht als ein „Minus“ als unbegründet abzuweisen. 

 
Die Entscheidung über die Kostentragung im vorliegenden Prozessverfah-

ren beruht auf § 12 Abs. 1 Satz 2 KAGO in Verbindung mit § 17 Abs. 1     

Satz 2, 4. Spiegelstrich MAVO  

 
Die Revision gegen dieses Urteil konnte angesichts der gesetzlichen Krite-

rien von § 47 Abs. 2 KAGO nicht zugelassen werden.  

 
Auf die Möglichkeit der Einlegung einer Nichtzulassungsbeschwerde nach 

§ 48 KAGO wird hingewiesen. 

 
 
Ein Rechtsmittel ist gegen diese Entscheidung nicht gegeben. 

 
 

gez. S. gez. S. gez. W. 

 


